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(Rückgabe der Mitgift die ausscheidende Klosterfrau.)
Es wird I1T VO  D der Schriftleitung folgender Fall vorgelegt
'Tihla irat VOTY Jahren einNne Ordenskongregation e1IM,. S1e brachte
auch e1iNe bedeutende dos mıiıt Während ihres Ordenslebens hat
Tıtia die Genossenschaft Urc CISCHNE Schuld bedeutendem
Ausmaße geschädigt, da Inr die Vorgesetzten großes Ver-
irauen geschenkt hatten. 'Tıtla tIrat 4AaUS dem en wieder AaUuUS,
rhielt aber VO der eingebrachten dos nıchts zuruück, da S1IC WIEe

alHle qnderen chwestern ein Schriftstüc unterschri:eben €e,
daß S16 Austrıttes AaUus dem Kloster qauf die dos
verzichte. 'Tıtıla möchte DU  j den dem enzugefügten Scha-
den wıeder gutmachen. arf S1C die Kloster och zurück-
behaltene dos zug bringen ? 'Tıtıa betont ausdrücklich, daß
das Kloster für SIC während ihres Ordenslebens keine beson-
deren uslagen WIC Z für Ausbildung dg] hatte

Zur LOsung dient der Hauptsache Call,. 551 Wenn
eINeE Klosterfrau, mas SIC einfache oder feierliche Profeß ab-
gelegt haben, einerleı Aaus welchem Grunde, A4US dem Kloster Q11S-

scheidet, mMuUu. ihr die Mitgıft unverküurzt zurückgegeben WEeTLr-

den, aber ohne die schon ällıgen Erträgnisse.
Vorbemerkungen. Es soll ler nıicht 1iNe vollständige Tre

VO.  k der klösterliıchen Mitgift eboten werden, sondern LU

weiıt als ZU  k Beleuchtung der uUuNnserelll sıch tellen-
den Fragen nOol1 erscheıint Die Mitgift ist Betrag, den
die Klosterfrau eım Eintrıitt 111585 Kloster emmbrıingt un dessen
Erträgnisse ZUr Bestreıtung ihres Lebensunterhaltes dıenen Sö1ıie
kommt 1LUF für Frauenklöster etiracht: eigentlichen Non-
nenklöstern mıt fejlerlichen eiu  en ıst SiIC kirchengesetzlich
gefordert ihre oöhe wIırd UrCc. k10sterliche datzung oder UrCcC.
e1iNne rechtmäßige Gewohnheit bestimmt; Kongregationen he-
stimmen die Konstitutionen, ob e1INe Mitgift verlangen iıst
(can. 547)

Zur Geschichte unNnseTeS Instituts (vgl ober, Die Suspension
der Kıiırchendiener, 1862, 357 I Leinz, Die SImonI1e, 1902,

15 ff. Goyeneche GCommentarıum pPro relig10s1s 1924],
390 .; neuestens Eichmann, Die dos der Klosterfrau,

„1heologie un: GL 26 164 ff.) Die Klostergründer
des christlichen Altertums ehnten das Eiınbringen VOoO  en zeıtlıchen
Gütern beiım Klostereintritt ZU. Teil sehr scharf ab während
andere als Zubuße für die wirtschaftlichen Bedürfnisse
nahmen. Das Mittelalter stand Zeichen des Kampfes

die S1IHNON18a relig10n1s: die Ordensleute ollten
VOM Stiftungsgut des Klosters und VO  — Almosen eben, sollten
nıcht aehr aufgenommen werden, als davon eben, ernährt
werden konnten: die Forderung und rlegung festen



qls S11NON12zeitlichen Preis, anderers 1ts lte
rlaubt SsSCe1 e1iNne freiwillıg dargebrachte un: ıhrer ohe

Testgesetzte Gabeanläßlich des Klostereintrittes als Be1l-
ZUm Lebensunterhalt mıiıt ank anzunehmen. Es ist der

mlıche Vorgang WIEC auf anderen Gebieten des kirchlichen
ebührenwesens: 111a  —; suchte «iırchliches Verbot un:! praktische

twendigkeıten miteinander inklang bringen Dieses
och der Rechtsstandpunkt des Tridentinums, sSecS58,. 28; De

egularıbus et monıtalıbus, un 16! ach Can.,. darf der
ndidat frühestens Monate VOT der Profeß auf sSe1nNn 1gen-

Verzicht eisten und dieser erhält erst Rec  skrafit uUrc.
die Profeß. Abgesehen VO  — der ntschädigung für eıdung und

erpilegung darf VOTF der Profeß dem Kloster aus dem Ver-
des Novızen unter keinem Vorwand etiwas geschenkt

rden, denn wIıird damıt der eventuelle Austritt erschwert
en  —x das kloster SCIMHN Vermögen Sanz oder ZUMMmM Teil besıitzt

und es nıcht leicht zuruüuckerhalten annn Aus diesen Be-
ımmuUunNgsenN ahm unier Verwendung des argumentum CON-

die Entwicklung ZU NeueTren Dotalrecht ihren Anfang;
SCIH Begründer ist der heılıge arl Borromäus Auf SEINeEeT ersten
Maiıländer Synode 1565 bestimmte C daß jedes Mädchen, das
105 Kloster eintreten wiıll, sofort bel sSe1iNer FEinkleidung eine ZULE

Bestreitung SC1HNe€EeS Lebensunterhaltes dıenende Summe Geldes
be]l zuverlässigen Manne hinterlegen soll; dieses-Geld soll
ach der Jlegung der Profeß dem Kloster uübergeben werden;
uf Se1iNner zweıten Mailänder Synode ergänzte Verord-
ung 1n daß die ohe dieser Summe VO Bischof festzu-

seizen Sel. Dieses Partikularrech ZO$ weılıtere Kreise un wurde
it Ende des Jahrhunderts allmählich auch VO der Cong

et Reg als gemeınes eCc. behandelt
Vor dem er War un die Kechtslage olgende (vgl Jat

M., Praelectiones regularıs I, 1906, 96 ff.; Ver-
neersch I De relig1i0sis E 1907, 116 S Bastien-Elfner,
irchenrechtliches Handbuch für die religiösen Genossenschaften

mıt einfachen elübden, 1911, 19; Goyeneche a. . O.) In
den Klöstern miıt feijerlichen Gelübden ging die dos mıt der Pro-
eß11S$ 1gentum des Klosters über, grundsätzlich bestand keine
IC der Herausgabe eım Ausscheiden der Klosterfrau. Aber

der Apostolische milderte ma4C den und
tellte unter Hervorkehrung des Gesichtspunktes der aequıtas

Test, welchen dıe dos herauszugeben SC1., Zunächst eım
bertritt eın anderes OSier Veranlaßte das Kloster, dem
ich die Ordensfrau bisher befand, selbst den Übertritt,
iußte auch die Mıtgift das Kloster geben, anderen-



römischeCong Ep Reg auch 5  Whec ntwed
Zahlung Verpflegszuschusses’ das eue Kloster der
Herausgabe wenigstens Teıiles der Mitgift Auch wenn

Klosterifrau AUuSs dem Ordensstande ausschied, un!
ohne Schuld des Klosters, wurde dieses verpüälichtet, der
sch:  enden eiIiNe Unterstutzung eben, ihr SONS kei
Aittel ZUr Verfügung standen: VOo  — dieser ast konnte sich
Kloster befreien urc Herausgabe der Mitgıft.

Urc das Dekret „Perpensis” VoO Maı 1902 (Fonte
10838 wurde für alle Nonnenklöster vorgeschrieben, daß de
Ablegung der feierlichen Profeß eINEC einfache Profeß für dre
Te vorausgehen UuSSC; irat DU e1Nne Klosterfrau währen
der eit dieser einfachen. eiu AUS, War ıhr das S
apıtal' der Mitgift, aber ohne die Erträgnisse zurückzugeb
(a A, O 1090, 13)

Die klösterlichen Kongregationen mit einfachen Gelübd
War rechtlich nicht alle verpflichtet, Vo iıhren eintretenden
Mitglıiedern e1inNne Mitgift verlangen. Forderten S1e aber
solche, mußten S1C diese bel Austritt oder Entlassung
en Die ‚„‚Normae‘‘ der Cong Ep et Reg VO 28 Juni 1901
die ein Schema die Kongregationen bilden welche die Ap
probation eıtens des Apostolischen Stuhles erlangen
enthalten art 05 schon die oben enannte Bestimmung
heutigenCan. JJIL, Nun sınd TEelC die Normae 11l
ormell Gesetz SEWECSECNH, stellten vielmehr eine schriftliche
XIierung des Stylus Romanae Curlae dar, allein S1eC
inhaltlıch eın ec. sondern drückten 1Ur das 1US8s CO

un die beständige Praxıs der TOmischen Kongregatio
AUSs (vgl Bastien-Elfner a. O., 79)

Der Cod Jur. Can.,. hat 1Un gleicher Weise für
Frauenklöster, obhb mit feierlichen oder mıt einfachen Gelübde
angeordnet, daß der ausscheıdenden Klosterfrau ohne Rücksich
auf den TUN:! des Ausscheidens die Mitgift unverkürzt zurück
gegeben werden mu Überblickt Ma  —; dıe Rechtsentwicklung

leg klar Tage, WI1Ie die Kırche fortschreitendem Ma
das Interesse der einzelnen Klosterfraugegenüber dem Kloste
wahrt Die dos ist heute nicht mehr NUur oder fast NUur
Wirtschaftsbeihilfe für das Kloster, sondern ebenso eiNe Sich

der kKlosterfrau VOT materieller un sıttlicher erelendun
auch selbstverschuldeten Ausscheidens, ebenso die Er
leichterung freien Entschlusses, ZUum Antrag auf Säkula
satıon,; der iNnNneTrTe Berufsgeist verloren ist.

Nun ZU. geltenden eC. eEeZwW ZUrFr Auslegung
JJ1,



asto lle

In uNnseTrTem Kanon 1ırd bloß erege die Herausgabe
der ‚„„dos religiosae professae SIVe votorum sollemnium SIVE

simplicium nıcht der ausscheidenden Novızın oder B
gebenenfTalls auch Postulantın Es besteht ler namlıch e1in

wesentlicher rec.  icher Unterschied Die Postulantin hat
Nonnenklöstern VOT der Einkleidung dıe Mitgift dem Kloster
ühbergeben oder deren Übergabe wenı]gstiens zivilrechtlich
uültiger orm sıcherzustellen, Can 9547 2 Kongregationen
kannn die Übergabe der Mitgift das Kloster auch erst VOT der
Profeß vorgeschrıeben SCIN, Can. 5347 5349 Vor der Profeß
hat jedem das Kloster die Mitgift jediglıch Verwah-
NS$, ann wichtigere Verwaltungsakte daran nıcht ohne Eıin-
vernehmen der Ligentumerın vornehmen un hat daran eın
Nutzungsrecht ıst dıe Mitgift nutzbringend angelegt ehören
die LErträgnisse der Ekigentumerin; be1l ihrem Ausscheiden ist
ihr die Mitgift samıt deren Erträgnissen zurückzugeben ist ach
a  a  e der Konstitutionen oder besonderer Vereinbarung für
Ordenskleid un Verpfllegung eiNe Vergütung leisten, kann
Aufrechnung erfolgen: Ca  S 570 ingegen geht dıe Mitgift mıt
der Profeß den jJuristischen Besıiıtz des OSTieTrs ber dieses
wIrd usufructuarıiıus Nutznießer; ob auch Eigentümer, ist be-
strıtten, ach dem ec des God JUFr Can ohl mıt Eichmann
(a O.) verneilinen

„„GQUUADIS discedenti also der Profeßschwester ist
dıe Miıtgıft zurückzugeben, einerleı 2AUS welchem Grunde S1IC

geht Dieser USdTUC. ist N1ıC. glücklich enn aßt verschie-
denen Deutungen aum „Perpensis 13 un „Normae‘“ 04
VvVo dem God JUr. Can. sagten PraZIs ; WES erlangter Dispens
oder Entlassung urc Dekret‘‘ Sicher sind unter N
rem Kanon alle egriffen, denen die Schwester aus dem
Klosterverband rechtlich ausscheiıidet. Diese sind:

an Freiwilliger Weggang der chwester oder Weigerung des
Klosters, S1e neuerdings ZUF Profeß zuzulassen ach Ablauf der
zeıtlichen Profeß, Can. 637

b) Säkularisation, Rückversetzung 111 den weltlichen an
Urc Dekret des Apostolischen Stuhles, beı Angehöriıgen VO

Kongregationen des Diözesanrechtes auch des Ortsordinarı1üus.
Die Säkularisierte wird rechtlich vollständig Vvom Klosterverband
eirenn iıhre Gelübde werden gelöst Can. 638 640

na ormelle Entlassung Die Entlassung von Professen mıt
zeıtliıchen eiubden hat die amliche Rechtswirkung WI1Ie die
Säkularısation, die Gelübde werden gelöst: Canl. 647, 648 Wer-
en hingegen Professe mıit ewigen eiu.  en entlassen (can. 651
bis 653) bleibt nıcht die Konstitutionen oder ein päpst-
lıches Indult anderes bestimmen, die Verpflichtung der Ge-



der

weıter estehen 1e Entlassung VO  - eCWI1IS Professen träg
ehben Strafcharakter: sollen innen 4a ihren Vergehungen
keine Vorteile erwachsen. Irotz des Fortbestandes“‘der Gelübde-
verpflichtungen ist das rechtliche Band zwischen Kloster un
der Entlassenen völlig durchschnitten; die letztere ist keiner
Beziehuneg mehr Klostermitglie Das gılt selbst dann, wenn

iIna  — Call. 672, d auch auf qa1kKale Ordensleute bezieht un:
dementsprechend annımmt, die Entlassene ach Besse-
runs wıeder ihrem Kloster zurückkehren un: VO  b diesem
wieder aufgenommen werden. ach der hbegründeteren Ansicht
geht der genannte Kanon indessen LLUF- aufentlassene Ordens-
kleriker der höheren eıhen mıt CEWISECN eiu.  en

d) Von selbst eintretende Entlassung ach Can. 646 Kloster-
Irauen, die öffentlich VO Glauben abgefallen oOder mıt
Manne entflohen sınd oder eiNe Ehe, wenNnll auch 1Ur eiNe ivıl-
ehe einzugehen versuchen, gelten ohne weılıler als rechtmäßı
entlassen: auch der Besserung braucht S1e das Kloster
nıcht wieder aufzunehmen gemä. Entscheıd der Cod Int omm.
Vo Juli 1934, 26, 494 S1e scheiden aus dem
Klosterverband rechtlich au  N

In den bısher genannten VIier Fällen ist diıe Mitgift weifel-
los herauszugeben.

Anders ist die Rechtslage der aposta religione, der
Klosterfrau mıt eEWISCH eIiu.  en, die das Kloster unrechtmäßig
verläßt oder nıcht In zurückkehrt, u  z sıch dem Gehorsam

entziehen Sıie ist rechtlich och Klostermitglied darum auch
nıcht hloß die Gelübde, sondern auch dıe Konstitutionen

Diegebunden nd verpflichtet unverzüglich zurückzukehren.
Klosteroberen sınd gehalten, sıch ihre uCcC emu-
hen Can 644 645 die Apostatın verfäl der Exkommunikatıon
und seht der klösterlichen Privılegien verlustig Can, 2385 Die
irennung vo Kloster ıst 1ler trotzdem keine rechtliche, SON-
dern eliNe 1Ur tatsächliche: mMu. darum die Pflicht des Klo-
STIETS ZUTr Herausgabe der Mitgift füglich bestritten werden. ist
alle Hoffnung auf Zurückführung der Apostatın geschwunden,

Ist es eın der Iugheit die Mitgift herauszugeben, u
peinliche Weiterungen Zzu vermeıden. Aber ebenso ist ratsaın,
ZUT chaffung klarer Verh tinısse die förmliche Entlassung urch-
zuführen: mıt deren Rechtskra ist annn auch die ückgabe der
Mitgift rechtlich seboten. Der God JUF, Can. spricht bloß Vo  a

apostasıa religione der CW1IS Professen. eitlic Professe, cie
dieses eat begehen, eiinden sıiıch hinsichtlı der uC.  abe
der Mıtgift der nämlichen Rechtslage WIeE die ewig Professen.

Endlich ist noch die rage behandeln, ob der xklau-
strierten Klosterfrau die Mitgift ZUFr kzustellen ist Eichmann



hauptet (a 3), während to
Owel iıch sehe,sich nıcht azu äußern, auch nicht Piontek

SC1IiHeEeT Monographie De ndulto exclaustrationis
saecularizationis (Green Bay 1925 Allein Die

Fxklaustrierte bleibt wirkliıche Angehörige des Ordensstandes
und irkliıches Mitglied inres Klosters, ezw. iıhnres Kloster-
erbandes. Nur die Auswirkungen dieses Rechtsverhältnisses
erden für die eıit des Ndultes teilweise suspendiert ruhen

demnach SCWISSEC Gemeinschaftspilichten, insbesondere die Un-
terstellung untier den Gehorsam den klösterlichen Oberen
un: SCWISSE Gemeinschaftsrechte, insbesondere das aktıve und
PASSIVE Wahlrecht Das Indult wird NUur auf eıt egeben; aber

auch VOTF deren Ablauf hat die Klosterfrau jedem Augenblıck
das ec. das Kloster zurückzukehren, un das Kloster die
Pflicht, S1e wieder aufzunehmen. Ebenso können die klöster-
Llichen Oberen unier Umständen S1e VO Beendigung der Frist
1115 Kloster zurückrufen, WIe öfter apostolische Exklaustrations-
ndulte ausdrucklich hervorheben NWurde 1U die Exklau-
rierte ihre Mitgift zuruückerhalten und ach deren Verbrauch

wieder 1NSs Kloster zuruückkehren, müßte S1€e auch ohne diese
wıieder aufgenommen werden! ewl1 hat das OSter diıe
Exklaustrierte weıterhın die Unterhaltspflicht allein diese
schöpft sich unter normalen Umst den der Pflicht dıe
draußen Lebende wıeder Gemeinschaft un: Ver-
SOTSUNS nehmen: billıgerweise könnten ihr Bedartfsfalle
die Erträgnisse der Mitgift überlassen werden für die eit
S1€ VO Kloster nıcht den Unterhalt erhält Es besteht also
für das Kloster keine Pflicht, der Exklaustrierten die Mitgift

herauszugeben.
Die Klosterfrau muß die Mitgift NUr zurückerhalten, wenn

S1Ie rechtlich AQus dem kKloster ausscheıdet, .. wWenn das Band
der Zugehörigkeit ZUFr Klostergemeinschaft rechtlich gelöst 1st,
einerlei, ob das ordnungsmääßıger Weise oder Urc. eiIiNe

rechtswidrige andlung geschieht.
0S restituenda est Damit wird einNne wirkliche Pflicht

Klosters lustitia festgestellt, nıcht bloß aequıtate oder
carıtate; ihr steht C1IHN striktes e:c. der Ausscheidenden Se-genüber, das auf dem Rechtswege verfolgbar ist Hier sind

ZWEeI Fragen eroörtern
Die erstie rage ist, ob sich die Rückgabepflicht des Klosters

auch auf jJeNe Mitgiften bezieht, die schon VOr Inkrafttreten des
Cod JUT. Can. das Eigentum des Klosters übergegangen sinddieser Fall tirat VOF dem Cod JUF., Ca  5 zweifellos ein In den

Noennenklöstern mıiıt der legung der feierlichen Profeß Man
kann für die verneinende Auffassung anfüTrenCan. 4, wonach



rch
Rechte Drıtter unberührt ben sollen eT')  ;
die Gesetze eın uckwirkendeTen sollen, außer

KEınzelfall ausdrücklich bestimmt ıst; el hängen
en. Can annn keinesfalls 1Ns Feld geführt werd
weıl die Bestimmung NUur auf frei zukünftige Ereignisse geh
nämlıch auf künftiges Ausscheiden aus dem Kloster, nıcht
auf a.  e, das Ausscheiden schon VOTLr em Inkrafttreten
Cod JUT. Can. erfolgte (vgl oyeneche, Aber Au
dıe Heranzıehung es Can. ist unzulässıg. on VOT
Cod JUL, CAal, War das Kigentumsrecht des Klosters der do
der Klosterfrau VvVor deren Tode eın durchaus endgültiges:
War mıiıt der resolutorischen Klausel Wenn nicht

des Ausscheidens der Klosterfrau der Apostolische Stu
als oberster Verwalter und Verfügungsberechtigter(can.
die Herausgabe verfügt; sıehe oben 361 ESs 1eg also seit
des Klosters ar eın echtes 1U quaesitum VOT, das ach Ca  e

berücksichtigt werden mußte Für Kongregationen annn 1€s
rage Sar nıcht geste werden, weıl S1C schon ach dem ec.
Vor dem Cod JUr.' Can. der Ausscheı:denden diıe dos zurückz
e  en hatten.

Die zweıte ra ist, ob die Pflicht ZUrF ückgabe der Mi
gıft für den Fall des Ausscheidens nicht uUrc Vertragzwische
dem Kloster und der Klosterfrau VOTr der Profeß ausgeschlosse
werden ann. In dem XS ‚vorliegenden wurde tatsächli
4:  en ewerberinnen ein Schriftstüc. Zu Unterzeichnung VOTLI-

gelegt, dem diıeser Verzicht ausgesprochen WaTrT; naturlıe
unterschrieben SIC, weli S1e doch ihre  a Zulassung nicht Frag
stellen wollten Alleın die Vorschrift des Can. 551, %s daß
die Mitgift zurückgegebenwerden muß, ıst 1U8S COSENS, ZW
gendes ec das für anders eartete vertragliche machunge
keinen aum 1äßt Die Verzichtleistung hat, auch WEeNnn Sı
unterschrieben, notarıell gemacht oder ıdlıch bekräftigt war  e
keine Geltung, weder Kechts-, och Gewissensbereich.
Ihrer ungeachtet hat die ausscheidende chwester das Rech
ihre Mitgift herauszuverlangen und ann er Ver
SerunNg die Rechtshilfe der kirc.  ıchen Instanzen anrufen;
das auch dann, Wenn S1e Unkenntnis des Rechtes sıch be
Weggang mıt der Zurückbehaltung iıhrer Mitgift abgefundenhatte Es besteht weiterhineın wirkliches kırc.  iCANes Interesse
daran, daß diese unrechtmäßige Gepflogenheit des Klosters
Kenntnis des zuständigen 1SCHNOIS oder der Religiosenkongregatıon ebTrac. un! abgestellt werde, denn SIC beeinträchtigtder Klosterfrau Vermö6OÖgensrechte un Entschlußfreiheit und
geeignet, das Ansehen der sirche un des Ordensstandes



Pastoralfälle

Augen der Welt Zu schädigen. Wohl aber kann die Ausschei-
en bel ihrem Weggang auf die Rückgabe ihrer Mitgıift Ver-
zıchten: das ist dann infach das Geschenk einer Weltperson
aus ihrem frei verfügbaren EKigentum.

0S integra. Es dürfen VOoO  e der Mitgift be1 ihrer Ruck-
gabe keine Abzüge emacht werden. Wenn eine Bewerberin in
der Klosterschule oder SONS auf Kosten des Klosters VOT der
Einkleidung ihre Ausbildung erhielt, ann das Kloster QIur
F ach den Vereinbarungen Entschädigung fordern, ebenso TÜr
das Ordenskleid un: für dıe Verpflegung 1n Postulat und No-
v1izlat, das in den Konstitutionen oder In besonderen Ab-
machungen nıt der Eintretenden bestimmt ıst. Solche Schuldig-

S  e keiıten sollten VOT der Profifeß bereinigt sSe1InN. Wären aber solche
och übr1g, könnten S1€e keinesfalls als ast der Mitgift
esehen un beı deren ückgabe aufgerechnet werden. Nach
der Profeß gehen alle Aufwendungen für das Klostermitglied
Lasten der Gemeinschaftskasse. Mag nachher die Klosterfrau
eitwa urc. weitere Ausbıldung oder Urc Krankheit außer-
ordentiliche uslagen verursacht, mas S1e andererseits dem Klo
ster nicht die erwarteten Dienste geleistet en, das es dar{f
nıcht 1in Nnschla gebracht werden; dessentwillen dürite
auch nıcht mıiıt Zustimmung oder auf Angebot der Betreffenden
etiwas VO.  — der ıtgı während der Dauer der Klosterzugehör1g-
eıt wesgsenommMeN un:! dem allgemeinen Klostervermögen ein-
verleibt werden. Wohl aber ann die Professe unbehindert
Urc. ihre Gelübde aus E  a  hrem Privatvermögen dem Kloster AQaus
fireien Stücken 1 1n.  1C. auf diese außerordentlichen Aus-
agen eın Almosen geben, entweder durch Zuwendung Vvon Er-
trägnissen ihres Vermögens oder auch AUuSs seiner Substanz,
fern sich nicht einen beträchtlichen Teil der Erträgnisse
oder des Vermögens selbst handelt Can. JÖU, Q, DÖS, Il.

(vgl Vermeersch-Creusen, Epıtome I 1933, M, /34; Bastıiıen
B., Dırectoire canonique*, 1933, I1 540, 543)

Die Werte, weiche die Mitgift bılden, sınd NU. auch chwan-
kungen ausgesetzt. Was ist I1so als unverküuürzte Mitgift anz
sehen, WEeNnnNn deren Wert sıch in der eıt VvVvon der Übergabe,
bezw. Anlage bıs ZUuU uückgabe verändert hat? Es se]len ler
1Ur einige Grundsätze egeben. Die Mıtgiften dürfen nıcht aıt
dem eigentlichen Klostervermögen VOTr dem Tod der einbringen-
den Klosterfrauen vermischt, sondern mussen gesondert verwal-
tet. werden; vgl Canll. 349, 550 Sınd DU  — die Vermögensstücke,
diıe eingebracht wurden, B Pfandbriefe, Immobilıen, Aktıen,
och vorhanden, sınd sS1e zurückzugeben, w1ıe s1e vorhanden
sınd, ohne Rucksicht auf deren Wertminderung oder Wert-
steigerung In der Zwischenzeit; asselbe ist N, WeNnl die



eingebrachte Mitgift in Werten a legt wurde, die och di
1duell vorhanden sind. Sofern aber die Mitgi£t einfach als Bar
geld angelegt ist oder mehrere Miıtgiften gemeinsam verwaltet
werden ohne Ausscheidung bestimmter Wertstücke auf die ein-
zelnen, erhält die Ausscheidende den Nennwert der einge-
brachten Summe ohne Rücksicht auf die üblichen Wertschwan
kungen; wenigstens, WenNnn keine besonderen Abmachungen
vorliegen, die anderes bestimmen. ‚Wertminderungen, die ohne
Schuld des Klosters eingetreten sind, hat dieses nicht Ver-
treten, ohl aber solche, die Urc. unsachgemäße Verwal-
un verschuldet hat Ur die Mitgıft VO der Inflation be-
troffen, sınd die Aufwertungsgesetze des betreifenden Landes
maßgebend. (Vgl diesen Fragen Creusen J In Revue des
communautes religieuses 1925], 151 f.; Parıisı in Monitore
ecclesiastico 39 49271 165—167; Jone Cap in die.3erZeitschri 82 1929], 133—136; besonders Bastien, O.,,
Er 433, 434.)

3, Sıne /ructibus 1am aturıs. Die Erträgnisse der Mitgift
sınd eine Entschädigung für den Lebensunterhalt, den das
Frauenkloster seinem Miıtghed gıbt Das Kloster hat das Recht
qauf S1e bis ZU dem Tage, dieses tatsäc.  1C. die Gemeinschafterläßt der nAächste Termin für die Zahlung VOo  — Zinsen,
Pachtgeldern un!' anderen Erträgnissen der Mitgift auf einen
späateren Zeitpunkt, iıst der Wert der Erträgnisse seit em
etzten Zahlungstermin bıs ZUum Tage des Austrittes ZUu berech-
en und kann bel Übergabe der Mitgıft die Scheidende
gleich ın Abzug gebrac werden, qaußer wenn adurch für diese
eine omentane Notlage entstünde.

dos und subsidium carıtativum. Die Kirche vall uUrc.  1€
eben ausgelegten Bestimmungen über die Rückgabe der itg1i
die ausscheıdende Klosterfrau e Verelendung Mittel-
losigkeit schützen. Das ıst der Hauptgrund, weshalb sS1e auch in
den Kongregationen auf die Bestellung wenigstens einer kleinen
Mitgift hinwirkt. Sie aber auch für solche VOT, dıe ohne
Mitgift aufgenommen wurden un: eım Ausscheiden keine
derweitigen Miıttel, etwa aUusSs Privatvermögen, ZUFr. Verfügung ha-
ben Can 643, D sagt Wenn eine Klosterfrau ohne Mitgıft
aAans  men wurde un nicht AUuUS eigenen Mıtteln sıch helfen
kann, muß ihr das Kloster aus Liebe geben, Was erforderlich
ist, auf sichere und anständige Weise in dıe Heimat zuruüuck-
zukehren, un mMu. Vorsorge treiffen, daß s1e entsprechend der
Billigkeit: einige eit anständıg en kann. Die Zeıitdauer,bezw. öhe der Unterstützung ist UrCc. gegenseitige Überein-un und, diese nıcht zustande kommt, urc. den Orts-
Ordinarius festzusetzen. Diese Wohltat kpmmt aber Ur jenen
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elden, also achAblauf ihrer eıt eiu Urc Säa-
larısatıon oOder förmliche Entlassung: Can. 643, D: 647, D
3: ferner begründet diese Bestimmung keine Rechtspflicht
Klosters, sondern 1Ur C11Ne Liebespflicht; die ausscheidende

losterfrau kann, WEeNn SIe die Unterstützung seltens des KI0-
CI SCeTINS findet, weder den bürgerlichen och den iırch-

lichen Rechtsweg beschreiten, S1IC ann sıch NUr bıttweise den
Bischof wenden, der ach SCINEIM pilichtmäßigen Ermessen den
ndgültigen Entscheid trılit

Nun wird niıcht WENISCHN Kongregationen ZW AAar eINe Mit-
gift verlangt, abDer Ce1iHNe Sanz bescheidene, 100—200 M., Ooder

annn vorkommen, daß die Mitgıft Urc widrige Verhältnisse
zusammengeschmolzen ist un die zurückzugebende Miıt-
ıft ist als die e1ıhilfe, die die ohne Miıtgift aNnse-

NOMMENEe kKlosterfrau be1l ihrem Ausscheiden geben WAart,
ist das Kloster ehalten, bıs diesem Betrage die Mitgift

ANZCN, aber dieses 1Ur bei ordnungsmäßigem Ausscheiden
und als Unterstützung aus 1€e.

Zum CcCAHNIiusse se1l emer. Für die dem Kloster geleı1-
steien Dienste und verschafiten Einnahmen ann dıe Klosterirau
bel ıhrem Ausscheiden keine Entschädigung verlangen (can. 580,
S  ’ Es ist praktisch die Bewerberin be1l der Auf-

ahme 111$s Kloster Urc. Unterschrift bestätigen lassen daß
S1C diese Bestimmung kennt un anerkennt und das Schriftstück

den Akten nehmen; erspart manche Welterungen.
Natürlich muß das Kloster auch herausgeben, Was EV

tuell Privatvermögen der Scheidenden Verwahrung und
Verwaltung hat, nıcht aber rechtmäßig un unbedingt ıhm
gewendele eschenke

Die Lösung des vorgelegien Yalles ist ach dem Gesagten:
Der Von JTıtıa ausgesprochene Verzicht auf Herausgabe der

itg1 ur den “a ihres Ausscheidens aus dem Kloster ist
rechtsunwirksam: Sie hat trotzdem das eCc qauf ückgabe.

S1e verpüichtet ıst, den VvVon ihr angerıchteten chaden CI-
setzen, äaßt sıch AUuUs den gemachten Angaben nıcht entscheiden;
für die Lösung der rechtlichen Seite der Frage käme eiwa S1
ema. Can. 5306 Betracht. Für die Wiedergutmachung des
angerichteten chadens ann S1C auf alle die zurückbe-
haltene Mitgift Anrechnung bringen

Dillingen A, Prof Vinzenz ucC

(Von der gerichtlichen oder gerichtsähnlichen Gewalt der
Ordensoberinnen und ihrer Assistentinnen.) Über unsch Ver-
öifentlichen WITFr och ZW @1 Zuschriften der kanonistischen


